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Erben/ Vererben

Derzeitiges Erbschaftsteuerrecht 
ist verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht hält 
die derzeitige Erhebung der Erb-
schaftsteuer mit einheitlichen Steu-
ersätzen auf den Wert des Erwerbs 
als nicht mit dem Grundgesetz ver-
einbar. Dies gilt insbesondere für die 
Ermittlung von Werten bei wesent-
lichen Gruppen von Vermögensarten 
(Betriebsvermögen, land- und forst-
wirtschaftliches Vermögen, Grund-
vermögen sowie Anteile an Kapitalge-
sellschaften), die den Anforderungen 
des Gleichheitssatzes nicht erfüllen.

Das Gericht hat den Gesetzgeber 
verpfl ichtet, bis spätestens zum 
31. Dezember 2008 eine Neurege-
lung zu treffen. Bis zu einer Neure-
gelung ist das bisherige Recht weiter 
anzuwenden.

Unternehmer

Wiederholte Bildung einer Anspar-
rücklage für dasselbe Wirtschafts-
gut eingeschränkt

Die wiederholte Bildung einer Anspar-
rücklage für dasselbe Wirtschaftsgut 
ist nur sehr eingeschränkt zulässig. 
Dies ist die Schlussfolgerung aus 
einem Urteil des Bundesfi nanzhofs.

In dem dieser Entscheidung zu Grun-
de liegenden Fall hatte ein Rechtsan-
walt für einen Pkw eine Ansparrück-
lage gebildet und diese nach Ablauf 
der Zweijahresfrist aufgelöst. Gleich-
zeitig wurde eine neue Rücklage für 
die Anschaffung eines Pkw des glei-
chen Typs gebildet.

Dies ist nach Ansicht des Gerichts 
so ohne weiteres nicht möglich. Eine 
Rücklage kann nur dann gebildet 
werden, wenn es eine nachvollzieh-
bare Begründung dafür gibt, dass 

 1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-
raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

 2 Bei Zahlung durch Scheck ist ab dem 1.1.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

 3 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
 4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
 5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 

laufenden Monats vorgezogen worden. Zur Vermeidung von Säumniszuschlägen bietet sich die Zahlung im Lastschrift-
verfahren an. Die Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem jeweiligen 
Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den einzelnen Krankenkassen abgestimmt werden. Wird die 
Lohnbuchführung nicht im eigenen Unternehmen, sondern durch extern Beauftragte erledigt, muss deshalb beachtet werden, 
dass die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn der Fälligkeitstermin auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine März 2007
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung 1 Scheck2

Lohn-/Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag 3 12.03.2007 15.03.2007 09.03.2007

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Ab dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts-
zuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag 

12.03.2007 15.03.2007 09.03.2007

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag 13.03.2007 15.03.2007 09.03.2007

Umsatzsteuer 4 12.03.2007 15.03.2007 09.03.2007
Sozialversicherung5 28.03.2007 entfällt entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, 
zu denen die Steuern fällig werden:

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat März 2007 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller 
Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Wirt-
schaft und Recht zusammengestellt.

Bei der Berechnung des Jahresgrenzbetrags der Einkünfte eines in Aus-
bildung befi ndlichen Kindes wurden bisher nur die Sozialversicherungs-
beiträge berücksichtigt. Nunmehr sind auch die Beiträge des Kindes zur 
freiwilligen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung abzuziehen. 
Offen bleibt jetzt noch, ob auch die einbehaltene Lohnsteuer und die 
Beiträge zu vermögenswirksamen Leistungen den Jahresgrenzbetrag 
mindern.

Ausländische Zweigniederlassungen inländischer Banken müssen im 
Erbfall die Kontenstände des Erblassers dem deutschen Fiskus melden, 
während ausländische Banken nicht dazu verpfl ichtet sind. Unabhängig 
davon müssen Zinseinnahmen aus ausländischen Konten versteuert 
werden, und die Erben haben die Kontenstände grundsätzlich in der 
 Erbschaftsteuererklärung anzugeben.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!
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Nur die Führung eines ordnungs-
gemäßen Fahrtenbuchs kann die 
1 %-Regelung ausschließen.

die Inves tition trotz entsprechender 
Absicht bislang nicht durchgeführt 
wurde. Die Praxis wird sich auf die-
se geänderte Auffassung einstellen 
müssen.

Arbeitgeber/-nehmer

Überlassung von Parkplätzen 
an Arbeitnehmer

Die unentgeltliche Gestellung eines 
nicht fest zugewiesenen Parkplatzes 
während der Arbeitszeit durch den 
 Arbeitgeber ist ein zu lohnsteuer-
pfl ichtigem Arbeitslohn führender 
geldwerter Vorteil. Das gilt nach 
einem Urteil des Finanzgerichts Köln 
auch, wenn der Arbeitgeber den 
Parkplatz von einem Dritten anmie-
tet.

Aus den Urteilsgründen ergibt sich 
weiterhin, dass die unentgeltliche 
Gestellung von Parkplätzen an 
schwerbehinderte Mitarbeiter und 
an Mitarbeiter mit Firmenwagen 
kein steuerpfl ichtiger Arbeitslohn 
ist. In diesen beiden Fällen liegt die 
unentgeltliche Überlassung eines 
Parkplatzes im ganz überwiegenden 
eigenbetrieblichen Interesse des Ar-
beitgebers.

Die unentgeltliche oder verbilligte 
Überlassung von Parkraum/Stell-
plätzen ist nach einer Entschei-
dung der obersten Finanzbehör-
den des Bundes und der Länder 
weiterhin nicht zu besteuern. Da-
rauf weist die Oberfi nanzdirektion 
Rheinland hin. Das Urteil ist des-
halb über den Einzelfall hinaus 
nicht anzuwenden.

Hinweis

Unkenntnis des Arbeitgebers
 bei mehreren Minijobs eines 
Arbeitnehmers

Bei Einstellung von Arbeitnehmern 
im Rahmen eines Minijobs muss der 
Arbeitgeber Vorsicht walten lassen, 
um eine nachträgliche Zahlung von 
Sozialversicherungsbeiträgen zu ver-
meiden.

Wird bei einer Prüfung durch die So-
zialversicherungsträger festgestellt, 
dass der Arbeitnehmer einen wei-
teren Minijob ausübt und dadurch die 
Grenze von 400 € überschreitet, so 
führt dies erst ab dem Tage der Be-
kanntgabe der Feststellung durch die 
Einzugsstelle oder einen Träger der 
Rentenversicherung zur Versiche-
rungspfl icht, wenn der Arbeitgeber 
nachweist, dass er nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig versäumt hat, 
den Sachverhalt aufzuklären.

Es ist deshalb sinnvoll, den neu ein-
tretenden Arbeitnehmer einen Ein-
stellungsfragebogen ausfüllen und 
unterzeichnen zu lassen.

Ist dies nicht geschehen, muss der 
Arbeitgeber die Versicherungsbei-
träge vom Beginn der doppelten Be-
schäftigung an zahlen.

Aufwandsentschädigung für die 
berufl iche Nutzung von Wohnraum

Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer sind grundsätzlich nicht 
als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten abzugsfähig. Nur unter 
bestimmten Voraussetzungen wird 
ein Abzug gewährt. Dann ist es u. a. 
auch notwendig, dass der als Arbeits-
zimmer genutzte Raum von den üb-
rigen Wohnräumen getrennt ist. Eine 
Arbeitsecke innerhalb der Wohnung 
wird nicht als Arbeitszimmer aner-
kannt.

Nach Ansicht des Bundesfi nanz-
hofs ist eine vom Arbeitgeber ge-
zahlte Mietentschädigung für einen 
berufl ich genutzten Raum nur dann 
steuerfrei, wenn der Arbeitnehmer 
Aufwendungen für diesen Raum als 
Werbungskosten geltend machen 
kann.

Im entschiedenen Fall hatte der Ar-
beitgeber seiner Mitarbeiterin eine 
Mietentschädigung steuerfrei gezahlt, 
obwohl die Arbeitnehmerin nur einen 
Teil eines Raumes in ihrer Zweizim-
merwohnung berufl ich nutzte, so 
dass ihr ein Werbungskostenabzug 
nicht zustand.

Dienstwagen:
1 %-Regelung ist zwingend 
anzuwenden, wenn kein 
Fahrtenbuch geführt wird

Einem Arbeitnehmer stand ein 
Dienstwagen zur Verfügung, für des-
sen private Nutzung und für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte eine „Kilometerpauschale“ von 
0,80 DM zu zahlen war. Für Privat-
fahrten musste er jeweils die Geneh-
migung des Arbeitgebers einholen. 
Außerdem hatte er ein Pfl ichtenheft 
ohne Aufzeichnung von Einzelfahrten 
zu führen. Diese Vereinbarung war 
mit dem zuständigen Finanzamt vor 
Einführung der sog. 1 %-Regelung 
abgestimmt worden. Eine Außenprü-
fung beanstandete die Vorgehens-
weise ab 1996 und berechnete die 
Dienstwagennutzung nach der 1 %-
Regelung.

Der Bundesfi nanzhof bestätigte die 
Auffassung des Finanzamts. Durch 
Zahlung eines Nutzungsentgelts 
kann die Anwendung der 1 %-Re-
gelung nicht vermieden werden. Sie 
ist zwingend anzuwenden, wobei 
das vom Arbeitnehmer gezahlte Nut-
zungsentgelt von dem errechneten 
geldwerten Vorteil abgezogen wer-
den kann.

1 %-Regelung bei Überlassung 
von Firmenwagen

Wird ein Firmenfahrzeug einem Ar-
beitnehmer ausschließlich für dienst-
liche Zwecke zur Verfügung gestellt, 
muss sichergestellt und überprüft 
werden, dass es nicht unentgelt-
lich für Privatfahrten genutzt wird. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn 
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das Fahrzeug auch mit nach Hause 
genommen wird. Bei privater Mitbe-
nutzung ist, wenn kein Fahrtenbuch 
geführt wird, die 1 %-Regelung an-
zuwenden und als Sachbezug der 
Lohnsteuer und Sozialversicherung 
zu unterwerfen.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hatte 
über folgenden Fall zu entscheiden: 

Einem angestellten Meister wurde ein 
Firmenfahrzeug für dienstliche Zwe-
cke zur Verfügung gestellt. Ihm war 
mündlich die private Nutzung verbo-
ten worden. Allerdings wurde die Ein-
haltung des Verbots vom Arbeitgeber 
nicht überprüft. Das Finanzamt ver-
steuerte deshalb den privaten Nut-
zungsanteil nach der 1 %-Regelung. 
Der BFH gab dem Finanzamt Recht 
und betonte außerdem, dass bei 
 Arbeitnehmern in herausgehobener 
Position die Verbotsüberwachung 
besonders streng sein muss.

Ehegatten/Eltern

Anspruch auf Kindergeld für 
ein Kind mit Einkünften aus 
gering fügiger Beschäftigung

Für ein Kind, das das 18. Lebensjahr 
vollendet hat, besteht u. a. dann ein 
Kindergeldanspruch, wenn es eine 
Berufsausbildung mangels Ausbil-
dungsplatz nicht beginnen oder fort-
setzen kann. Dies gilt dann nicht, 
wenn das Kind in dieser Zeit einer 
Vollzeiterwerbstätigkeit nachgeht. 
Die Familienkasse hatte bisher die 
Auffassung vertreten, dass auch eine 
geringfügige Beschäftigung als Voll-
zeiterwerb im Sinne der kindergeld-
rechtlichen Regelung anzusehen ist. 
Dem ist der Bundesfi nanzhof entge-
gen getreten.

Nach Ansicht des Gerichts bleibt ein 
Anspruch auf Kindergeld auch dann 
bestehen, wenn das Kind in dem 
Zeitraum, in dem es einen Ausbil-
dungsplatz sucht, nur Einkünfte aus 
einer geringfügigen Beschäftigung 
erzielt. Bei einer Vollzeiterwerbstä-
tigkeit wird typisierend davon ausge-
gangen, dass eine Unterhaltspfl icht 
der Eltern nicht mehr besteht. Dies 
ist bei einer geringfügigen Beschäfti-

gung jedoch nicht der Fall. Somit liegt 
in diesem Fall auch weiterhin eine ty-
pische Unterhaltssituation vor mit der 
Folge, dass ein Kindergeldanspruch 
besteht.

Kindergeld:
Beiträge des Kindes zur freiwil-
ligen gesetzlichen oder privaten 
Krankenversicherung mindern 
seine Einkünfte

Das Bundesverfassungsgericht hatte 
im Januar 2005 entschieden, dass 
die einem Kind einbehaltenen Sozial-
versicherungsbeiträge bei der Be-
rechnung des Jahresgrenzbetrags 
der Einkünfte des Kindes berücksich-
tigt werden müssen.

Der Bundesfi nanzhof hat nun auch 
das Problem für die Fälle gelöst, bei 
denen vom Kind Beiträge zur frei-
willigen gesetzlichen oder privaten 
Krankenversicherung gezahlt wer-
den. Auch diese Beiträge mindern 
die eigenen Einkünfte des Kindes, 
allerdings nur solche Beiträge, die 
mit denen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung „gleichwertig“ sind. 
Dies gilt auch für Beiträge zur Pfl e-
geversicherung, weil diese gesetzlich 
vorgeschrieben ist.

Grundstückseigentümer

Private Veräußerungsgeschäfte: 
Keine Rückwirkung von verschär-
fenden Rechtsvorschriften auf 
Zeiträume vor dem 1. Januar 1999

Gewinne aus privaten Grundstücks-
veräußerungsgeschäften unterliegen 
der Einkommensteuer, soweit der 
Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung nicht mehr als zehn 
Jahre beträgt. Erstmals seit dem Ver-
anlagungszeitraum 1999 gilt auch die 
Überführung eines Grundstücks aus 
dem Betriebs- in das Privatvermögen 
als Anschaffung (Fiktion eines An-
schaffungstatbestands).

Nach einer Entscheidung des Bun-
desfi nanzhofs kann die erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 1999 gel-
tende Fiktion einer Anschaffung nicht 
auf Sachverhalte vor dem 1. Januar 
1999 angewendet werden. Der ver-
schärfenden Gesetzesänderung im 
Jahre 1999 kann nicht entnommen 
werden, dass die bis zum 31. De-
zember 1998 geltende Steuerfreiheit 
derartiger Rechtsgeschäfte (Entnah-
me eines Grundstücks aus dem Be-

Keine Änderung einer 
bestands kräftigen Aufhebung 
des Kinder gelds auf Grund 
geänderter Rechtsauffassung 
zur Ermittlung des Jahres-
grenzbetrags

Das Bundesverfassungsgericht  
hatte im Januar 2005 entschie -
den, dass die einem Kind ein-
behaltenen Sozial versiche rungs-
beiträge bei der Berechnung des 
Jahresgrenzbetrags der Einkünf-
te des Kindes berücksichtigt wer-
den müssen.

Nunmehr hat der Bundesfi nanz-
hof klar gestellt, dass die Ände-
rung bestandskräftiger Kinder-
geldfestsetzungen im laufenden 
Kalenderjahr dann nicht möglich 
ist, wenn durch eine Entschei -
dung – z. B. des Bundesverfas-
sungsgerichts – die bei Be-
kanntgabe des Bescheids vor-
herrschende Rechtsauffassung 
geändert wird. Eine Neufestset-
zung oder Aufhebung des Kin-
dergelds ist in solchen Fällen erst 
einen Monat nach Bekanntgabe 
möglich.

Wenn nachträglich bekannt wird, 
dass die Einkünfte und Bezü-
ge des Kindes den Grenzbetrag 
(derzeit 7.680 €) über- oder un-
terschreiten, kann die Kindergeld-
festsetzung aufgehoben oder ge-
ändert werden.  Diese Vorschrift 
fi ndet bei Änderung eines Ge-
setzes keine Anwendung.

Hinweis

Da z. Z. noch höchst richterlich 
geklärt wird, ob auch die einbe-
haltene Lohnsteuer, die Kirchen-
steuer sowie der Solidaritäts-
zuschlag und die Beiträge zur 
vermögenswirksamen Leistung 
auf die Ermittlung des Jahres-
grenzbetrags Einfl uss haben, 
sollten Aufhebungsbescheide of-
fen gehalten werden.




